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323-mar          21.11.2019 
Frau Marschollek 
 3215 
 
 
 
01 
- über Herrn Beigeordneten Lünenbach   gez. Lünenbach 
- über Herrn Oberbürgermeister Richrath  gez. Richrath 
 
 
 
Errichtung einer öffentlichen Kneipp-Wassertretanlage im Wuppermannpark 
- Bürgerantrag vom 28.10.19 
- Nr. 2019/3256 
 
Der Bürgerantrag des Kneipp-Verein Leverkusen e.V. vom 28.10.2019 zur Errichtung 
einer Wassertretstelle/Kneippanlage im Bereich des Wuppermannparks in Lever-
kusen-Schlebusch ist im Fachbereich Umwelt aus Sicht der umweltrelevanten As-
pekte der Wasserwirtschaft sowie des Natur-, Arten- und Landschaftsschutzes um-
fassend geprüft und beurteilt worden.  
 
In diese Prüfung ist auch der Wupperverband als Gewässerausbaupflichtiger und Zu-
ständiger für die ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung einbezogen worden.  
Das Prüfergebnis des Wupperverbandes ist als Anlage beigefügt. 
 
Im Ergebnis ist festzustellen, dass die Errichtung dieser Anlage nicht befürwortet und 
somit nicht genehmigt werden kann. Im Einzelnen sind in die Entscheidung nachfol-
gende Aspekte eingeflossen:  
 
1. Natur-, Arten und Landschaftsschutz 

Lange Abschnitte der Dhünn sind als FFH-Gebiet (Gebiet gemäß Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie, Richtlinie 92/43/EWG) ausgewiesen. Im Rahmen der anstehen-
den Neuauflage des Landschaftsplanes soll die Dhünn im Stadtgebiet (ebenso 
wie die Wupper) durchgehend als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden. 
Grundlage ist die wertprägende Ichthyofauna (Fischfauna), Unterwasservegeta-
tion, der Eisvogel, der zurückgekehrte Biber und ein artenreiches Spektrum an 
Fledermausarten. Dieser Artenreichtum hat sich entwickelt, weil die Dhünn ein re-
lativ naturnahes Gewässer mit Gleit- und Prallufern, Sand- und Schotterbänken 
sowie einem großen dynamischen Entwicklungspotential ist. 
 
Die Errichtung einer Wassertretanlage mit den entsprechenden Einbauten (Trep-
penanlage, Geländer sowie Eingriffe in den Sohlbereich der Dhünn) ist mit den 
Belangen des Natur- und Artenschutzes nicht vereinbar. Vielmehr ist es das Ziel 
der Unteren Naturschutzbehörde, die Dhünn im gesamten Verlauf des Leverkuse-
ner Stadtgebietes weiter naturnah zu entwickeln. 
 

2. Wasserwirtschaft/ Gewässerschutz 
Die Einrichtung einer Wassertretstelle muss mit den Anforderungen der EU-Was-
serrahmenrichtlinie vereinbar sein. Grundsätzlich besteht ein Verschlechterungs-
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verbot für Fließgewässer, das heißt, der gute Zustand eines Gewässers ist zu er-
reichen und zu erhalten. Anzustreben ist in diesem Zusammenhang die Optimie-
rung des guten ökologischen Zustandes des Gewässers. Dies wird seit vielen 
Jahren zielstrebig durch den zuständigen Gewässerunterhaltungsverband in den 
unterschiedlichsten Teilabschnitten umgesetzt und verfolgt. Mit dieser Leitlinie ist 
es gelungen, die Gesamtstrecke der Dhünn bis hin zur Dhünntalsperre durchgän-
gig zu gestalten. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die 
Dhünn Vorranggewässer für die Ansiedlung von Wanderfischen (Lachs-Laich 
Programm) ist und durch das Land NRW entsprechend gefördert wurde. 
 
Die gewünschte Errichtung einer Wassertretanlage stellt eine Gewässerbeein-
trächtigung und somit eine Verschlechterung des ökologischen Zustands dar. Die 
vorgeschlagene Vertiefung beziehungsweise der Einbau von einer Art Beckenan-
lage in die Dhünn stellt eine massive Veränderung am Gewässer sowie Eingriffe 
in die Sohlstruktur und Uferbereiche und damit eine Beeinflussung der Gewässer-
güte dar. Diese Situation ist mit den Zielen der Europäischen Wasserrahmenricht-
linie (EU-WRRL) nicht vereinbar und verstößt gegen das Wasserhaushaltsgesetz 
(siehe § 27-34 – Festlegung der Bewirtschaftung von oberirdischen Gewässern). 
 
Ein weiterer Aspekt sind die schwankenden Wasserstände. Besonders während 
der Sommerzeit weist die Dhünn zum Teil nur einen Wasserstand von18-20 cm 
auf. Aufgrund des Klimawandels und der eventuell weiteren Anpassung des Tal-
sperrenmanagements des Wupperverbandes bezüglich der Wasserabgabe in den 
Sommermonaten ist davon auszugehen, dass der Wasserspiegel/Wasserstand 
sich nicht zum Positiven entwickeln wird, sodass das Ziel eines Kneippeffektes 
unter den vorhandenen Gegebenheiten nicht erreichbar ist. 
 
Hinzu kommen die Niederschlagswasser-und Mischwassereinleitungen bezie-
hungsweise -abschläge sowie die Kläranlagenabläufe (Kläranlage Odenthal), die 
ein bakteriologisches, hygienisches und gesundheitliches Problem für die Nutzer 
dieser Anlage darstellen können (Keimbelastung). Als Betreiber von öffentlichen 
Anlagen stellt sich bei Krankheitsfällen oder Schadensfällen die Frage nach der 
Verantwortung beziehungsweise Haftung. Hinsichtlich der Gesundheitsproblema-
tik wäre eine Beprobung, ähnlich wie bei Badestellen erforderlich. Diese müsste 
vom Anlagenbetreiber entsprechend beauftragt und bezahlt werden.  
 
Die Hochwasserthematik ist ein weiterer Punkt, der ebenso vom Betreiber einer 
solchen Anlage zu überdenken und zu regeln wäre. Im Hochwasserfall oder bei 
Starkregenereignissen stellt die Anlage eventuell ein Abflusshindernis dar oder 
wird hierdurch zerstört. Für Schäden, die durch diese Anlage entstehen, wären 
möglicherweise Entschädigungen zu leisten beziehungsweise werden Kosten für 
die Wiedererrichtung dieser Anlage fällig.  

 
In Abwägung der umweltrelevanten Belange, der Kostenfrage sowie dem Haftungsri-
siko ist das Anliegen nicht umsetzbar und damit abzulehnen.  
 
Umwelt 
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